
Für den Liegenschafts-Unterhalt ist der Vermieter zuständig,
und nicht der Mieter.

Vermieter wälzen gelegentlich oder systematisch, z.B. in Standard-Mietverträgen des HEV, Kosten auf die Mieter ab, 
die sie selbst tragen müssen.
Beispiele: Boiler entkalken, Reparatur Waschmaschine, Reparatur Geschirrspüler, Wasserhahn ersetzen usw.

Grundsätzlich gilt, dass wenn eine Fachperson beigezogen werden muss, der Vermieter für die Kosten aufkommt. 
Ausnahme: Es handelt sich nicht um normale Abnutzung, sondern der Mieter hat den Schaden verursacht. z.B. die 
Nachbarin züchtet durch falsches Waschen ihre Arschbakterien in der Waschmaschine und dem Tumbler, und beide 
müssen entweder gereinigt oder ersetzt werden.

Beispiel:

Hier das Ganze als PDF. Ich habe mich erfrecht, 2 Seiten aus dem Mieten + Wohnen des Mieter-Verbands des Kt. 
AG einzuscannen und hier einzustellen. Auf der linken Seite des Texts ist das Wichtige jeweils markiert. 

Unten der Artikel des Mieterverbands.
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